
Am 28. Februar 2026 starte-
ten die Vereinigten Staaten 
und Israel gemeinsam eine 
illegale Militäraktion gegen 
den Iran. Innerhalb weniger 
Stunden trafen iranische 
Drohnen und Raketen Mana-
ma, Abu Dhabi, Riad sowie 
Einrichtungen in ganz Ku-

wait und Katar – obwohl die Golfmonarchien 
dem Iran keinen Krieg erklärt hatten. Mehrere 
von ihnen gaben Erklärungen ab, in denen sie zur 
Zurückhaltung aufriefen. Doch ihre Hauptstädte 
wurden trotzdem getroffen, und der Grund dafür 
war nicht schwer zu verstehen: Diese Länder be-
herbergen die Militärstützpunkte, von denen aus 
die amerikanischen Streitkräfte die illegalen An-
griffe auf den Iran (teilweise) durchführten. 

Dies ist der Kernpunkt: Die Golfmonarchien 
würden gerne behaupten, dass sie nicht an die-
sem Krieg beteiligt sind, doch die rechtliche Ar-
chitektur der Neutralität – der einzige Rahmen, 
der eine solche Behauptung untermauern könnte 
– macht es ihnen unmöglich, dies zu tun.

Zum Neutralitätsrecht
Das Neutralitätsrecht, wie es in den Haager Kon-
ventionen von 1907 kodifiziert wurde, ruht auf 

drei Säulen: der Pflicht zur Enthaltung, der Pflicht 
zur Verhinderung und der Pflicht zur Unparteilich-
keit. Ein neutraler Staat darf nicht zu den Feindse-
ligkeiten beitragen; er muss die Kriegführenden 
daran hindern, sein Hoheitsgebiet für militärische 
Zwecke zu nutzen; und welche Behandlung er 
auch immer einem Kriegführenden gewährt, muss 
er allen gleichermassen gewähren.1 Artikel 1 der 
Konvention V legt fest, dass neutrales Gebiet un-
verletzlich ist; Artikel 2 verbietet den Transport 
von Truppen der Kriegführenden oder Konvois mit 
Kriegsmaterial durch neutrales Gebiet.2

Es ist wichtig zu erkennen, wie absolut einige 
dieser Verpflichtungen sind. Selbst die Gewäh-
rung identischer militärischer Einrichtungen für 
beide Kriegsparteien würde einen Verstoss dar-
stellen, da das moderne Konzept der Neutralität 
– das bereits im frühen 20. Jahrhundert etabliert 
wurde – den Verzicht auf jede aktive oder passive 
Zusammenarbeit mit den Kriegsparteien bei de-
ren militärischen Operationen erfordert.3

Gemessen an diesen Anforderungen verstos-
sen die Golfmonarchien umfassend gegen das 
Völkerrecht. Bahrain beherbergt die 5. US-Flotte 
und das Naval Forces Central Command. In Katar 
befindet sich die Al-Udeid Air Base – die grösste 
amerikanische Luftwaffenbasis im Nahen Osten, 
von der aus seit 2001 bei praktisch jeder US-Ope-
ration in der Region Einsätze geflogen wurden. 
Das Camp Arifjan in Kuwait dient als Vorwärtss-
tützpunkt für amerikanische Bodentruppen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-
Arabien unterhalten umfassende Verteidigungs-
kooperationsabkommen, Waffenlieferbeziehun-
gen und Stationierungsvereinbarungen, die weit 
über das hinausgehen, was ein neutraler Staat 
dulden könnte. Im Sprachgebrauch des Völker-
rechts stellt eine Militärbasis auf fremdem Terri-
torium einen abgegrenzten Ort für militärische 
Operationen eines Staates auf dem Territorium 
eines anderen dar – und ihr rechtlicher Anspruch 
leitet sich aus internationalen Verträgen ab.4

Ein Vergleich mit den klassischen Neutralstaa-
ten Europas ist dabei recht interessant: Öster-
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reich, Finnland, Schweden und die Schweiz haben 
alle verstanden, dass dauerhafte Neutralität den 
Verzicht auf Militärbündnisse und die Verhinde-
rung der Errichtung ausländischer Stützpunkte 
auf ihrem Boden erforderte, gerade weil solche 
Verstrickungen die Neutralität in Kriegszeiten un-
glaubwürdig machen würden.5

Die Golfmonarchien haben genau die gegentei-
lige Strategie verfolgt. Seit Jahrzehnten haben sie 
sich so tief in die amerikanische Sicherheitsarchi-
tektur eingebettet, dass eine Loslösung im Krisen-
fall nie eine realistische Option war. Als die Angrif-
fe gegen den Iran begannen, waren die Stützpunk-
te bereits vorhanden, die Kommandostrukturen 
bereits integriert und die logistische Infrastruktur 
bereits in Betrieb. Die Neutralität als Rechtsstatus 
war längst ausgeschlossen, lange bevor irgendje-
mand in Riad oder Doha eine Entscheidung über 
den aktuellen Krieg treffen musste.

Zur «Nichtkriegführung»
Die Frage ist also, welchen Status diese Staaten 
tatsächlich einnehmen. Das Völkerrecht ist be-
reits früher auf dieses Problem gestossen. Der 
Begriff der «Nichtkriegführung» hielt 1939 Einzug 
in den Sprachgebrauch, als Italien sich entschied, 
nicht sofort in den Zweiten Weltkrieg einzutreten, 
Nazi-Deutschland jedoch erhebliche politische 
und materielle Unterstützung gewährte.

Wissenschaftler haben dies als Grauzone zwi-
schen Neutralität und Kriegführung beschrieben – 
unterschiedlich bezeichnet als qualifizierte Neu-
tralität, differenzierte Neutralität oder wohlwollen-
de Neutralität.6 Die wesentliche Logik der Nicht-
kriegführung besteht darin, dass der Staat Partei 
ergreift, seine Pflichten zur Unparteilichkeit und 
Nichtunterstützung aufgibt, aber von einer direk-
ten Beteiligung an den Kämpfen absieht – in der 
Hoffnung, dabei den rechtlichen Schutz zu bewah-
ren, den die Neutralität normalerweise gewährt.7

Genau diese Position nahmen die Vereinigten 
Staaten zwischen 1939 und 1941 ein, indem sie 
Grossbritannien mit Zerstörern belieferten, Grön-
land und Island besetzten und schliesslich alli-
ierte Schiffe über den Atlantik eskortierten. (Be-
merkenswerterweise lehnte das Aussenministe-
rium sogar Argentiniens Vorschlag ab, dass alle 
amerikanischen Republiken die traditionelle 
Neutralität formell aufgeben sollten – obwohl 
die Vereinigten Staaten zu diesem Zeitpunkt nur 
noch dem Namen nach neutral waren).8

Zugegebenermassen hat die Nichtkriegfüh-
rung nie eine feste rechtliche Grundlage gehabt. 
Die gründlichsten Analysen des traditionellen 

Neutralitätsrechts kamen zu dem Schluss, dass 
zwar kein formelles Verbot Staaten daran hinder-
te, einem Kriegführenden zu helfen, wenn sie kei-
nen neutralen Status beanspruchten, die wich-
tigste Konsequenz jedoch darin bestand, dass 
sie den Schutz verloren, den die Neutralität sonst 
gewährt hätte – vor allem das Recht auf territori-
ale Unverletzlichkeit.9

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war die 
qualifizierte Neutralität – eine Haltung, bei der 
ein Staat einen Kriegführenden auf der Grundla-
ge bereits bestehender vertraglicher Verpflich-
tungen unterstützt – umstritten, und es bestan-
den ernsthafte Zweifel daran, ob sie überhaupt 
als Neutralität gelten konnte.10

Tatsächlich veranschaulicht die schwedische 
Erfahrung während des Zweiten Weltkriegs die-
ses Muster gut: Nichtkriegführende behaupteten, 
Neutralitätsrechte zu geniessen, obwohl sie ei-
nem Kriegführenden wirtschaftliche Unterstüt-
zung, Waffen und militärische Einrichtungen zur 
Verfügung stellten – ein Verhalten, dem eine soli-
de rechtliche Grundlage fehlte.11 Dieser Punkt 
wurde in der Rechtsliteratur zur Unterstützung 
durch Drittstaaten während bewaffneter Konflikte 
besonders eindringlich hervorgehoben: Abgese-
hen von zwei seltenen Verweisen in Bestimmun-
gen des humanitären Völkerrechts erkennt kein 
Vertrag oder Soft-Law-Instrument die Nichtkrieg-
führung als eigenständige Rechtskategorie an.12 

All dies deutet darauf hin, dass Nichtkriegfüh-
rung besser als politische Haltung zu verstehen 
ist denn als Status mit rechtlichen Konsequen-
zen – ein Etikett, das Staaten annehmen, wenn 
sie beides haben wollen. 

Es besteht jedoch die beunruhigendere Mög-
lichkeit, dass die Golfmonarchien sogar die 
Schwelle der Nichtkriegführung überschritten ha-
ben und in den Bereich der Mitkriegführung ein-
getreten sind. Dabei kommt mir der Fall Panamas 
während des Zweiten Weltkriegs in den Sinn.
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Panama wurde nicht nur deshalb zum Mitkrieg-
führenden, weil es den Achsenmächten den Krieg 
erklärte, sondern weil es sein Territorium für mili-
tärische Operationen an die Vereinigten Staaten 
verpachtete und damit effektiv zu den Kriegsan-
strengungen der Alliierten beitrug. Die freiwillige 
Verpachtung von Territorium für militärische Vor-
bereitungen und den Truppentransport stellte ei-
nen Verstoss gegen die neutrale Präventions-
pflicht dar, der das Territorium den kriegerischen 
Handlungen der geschädigten Partei aussetzte.13

Die Parallele zu den Golfstaaten ist ganz offen-
sichtlich. Durch die Bereitstellung von Stützpunk-
ten, von denen aus die Vereinigten Staaten An-
griffe gegen den Iran starten, haben diese Monar-
chien eine Schwelle überschritten, die das Völker-
recht als Eintritt in die «Mitkriegführung» aner-
kennt.14 Die in der Haager Konvention XIII veran-
kerte Pflicht zur Unparteilichkeit bekräftigt diese 
Logik: Jede einem Kriegführenden gewährte Kon-
zession – Zugang zu Häfen, Luftraum oder Ein-
richtungen – muss zu gleichen Bedingungen auf 
alle Kriegführenden ausgedehnt werden, was die 
Golfstaaten offensichtlich nicht getan haben.15

Ein «rechtliches Niemandsland»
Die Golfmonarchien befinden sich somit in einem 
«rechtlichen Niemandsland», das das Völkerrecht 
nie legitimieren wollte. Sie können sich nicht auf 
das Neutralitätsrecht berufen, da sie dessen 
grundlegende Anforderungen verletzt haben – in-
dem sie kriegführende Streitkräfte beherbergen, 
logistische Infrastruktur für Kampfhandlungen be-
reitstellen und militärische Bündnisse unterhalten, 
die mit Enthaltung, Prävention und Unparteilich-
keit unvereinbar sind. Sie wollen nicht als Krieg-
führende anerkannt werden, da eine solche Ein-
stufung die volle Wucht iranischer Vergeltungs-
massnahmen nach sich ziehen und ihnen jegli-
chen diplomatischen Einfluss entziehen würde. 

Was bleibt, ist die Grauzone der Nichtkriegfüh-
rung – ein Raum, in dem ein Staat eine Seite un-
terstützt, während er gleichzeitig auf den Schutz-
ansprüchen besteht, die mit einer neutralen Hal-
tung einhergehen. Die Geschichte zeigt klar, wo-
hin dies führt: Staaten, die vor Pearl Harbor diese 
Haltung einnahmen, verstiessen schlichtweg auf 
die denkbar eklatanteste Weise gegen die grund-
legenden Pflichten der Neutralität und gingen 
das Risiko ein, dass der Gegner sie entspre-
chend behandeln würde.16

Die iranischen Angriffe auf die Hauptstädte 
am Golf am ersten Tag der Feindseligkeiten deu-
ten darauf hin, dass dieses Risiko eingetreten ist. 

Durch jahrzehntelange strategische Annäherung 
an Washington haben sich die Golfmonarchien in 
eine Position manövriert, in der sie weder ganz 
neutral noch wirklich kriegführend sind. 

Die Lehre, die man aus ihrer bedauerlichen 
Lage ziehen kann, ist, dass eine starke militäri-
sche Verflechtung mit einer Grossmacht die Opti-
on der Neutralität schon lange vor dem Krieg, der 
sie auf die Probe stellen würde, zunichte macht. 
Die Golfmonarchien haben sich nie für die Neutra-
lität entschieden, und jetzt, wo sie diese bräuch-
ten, steht sie ihnen nicht mehr zur Verfügung.
Quelle: https://pascallottaz.substack.com/p/gulf-limbo-
between-war-and-a-hard; 3. April 2026

(Übersetzung «Schweizer Standpunkt»)
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